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heiten über die öst'Eirreichiscbe Mitgliedschaft 
im Sicherheitsrat der Vereinten Na;tionen 
in den Jahren 1973 imd 1974 (Zusatnmen-
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Beginn d~r Sitzung: 9 U~r , 

Vorsitzender Schreiner: Hoher Bundesrat! 
Ich e r Ö f f n e die 339. Sitzung des Bundes
rates. 

Das amtliche Pro t 0 k 0 11 der 338. Sitzung 
des Bundesrates vom 30. Jänner 1975 ist auf
gelegen, unbeanstandet geblieben und gilt da-
her als genehmigt. " , 

derung des BundesIIlillist~x:s Nr Hand~l, Ge
'rerbe und I!ldu~tri~ Dr. Josef Stari1;>!lcher in 
der Zeit vom 28. Feber bis 2. März 1975 den 
Bundesminister für Land- und ForstwirtsmaJt 
Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs mit dessen Ver-
tretung betraut. ' 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige KenIltnismlhme Mitteilung zu 
machen. 

Dr. Kreisky" 

"An den Herrn Vorsit~enCl~Il des Bundes
ICh llegfüße den iIIl Hal.J.se erschienenen rates 

Herrn Staatssekretär Laus ecker. (Allgemeiner 
B.eifall.) 

E n t s c h u 1 d i g t haben sich die Bundes
räte Biirlde, W~lzer, Dr. ScbaID.beclt, Boc;ek 
uluIEli!ia1;>eth S<;9m.idt. . 

Einlaq.f und Behandlung der Tagesordnung 
'.. '",' _. t ~. .... F,' ;' . : j ~ : ": . >.>-

Vorsitzender: Eingelangt sind drei Schrei
ben des Blmdeskanzlers' betrefferid Minister-
veItretungeri: " ,.,' "" " . 

Ich ersuche I;:lie Fra:u Schriftführerin um Ver
lesung dieser Schreiben. " 

Schriftführerin Ott~Ue Uelll: 

Der Herr Bundespräsident hat m.it Entsch.lie
Bung vom 21. Feller 1975, Zahl 10QO-08/1, 
ijber IPeinen Vorschlag' für die' Dauer' der 
Verhinderung des Bullde~ID.inisters für Ge
sundheit und Umweltschutz 'or. Ingrid Leodol
ter am 1. und 2. März 1975 den Bundesmini
ster für soziale Verwaltm:lg Vizek~p.:?:ler lp.g. 
Rudolf Häuser mit dessen Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
UDl gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes- Dr. Kreisky" 
rates " ' .;, "An den" Herrn Vorsitzenden d~~ 1}lJ.p.d.as-

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie- rates 
ßung VPIn 21. Feber 1975, Zahl 1000-1312, über Der Herr Bundespräsident hat mit Entschlie
meinen Vorschlag für die Dal.J.~rder Verhin- Bung vqm 21. feber 1!l1:~, Z&l).l 1000-09/1, 
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SchrUtfllhrerin 
über meinen Vorschlag für die Dauer der 
Verhinderung des Bundesministers für Lan
desverteidigung Karl F. Lütgendorf in der 
Zeit vom 25. Feber bis 1. März 1975 sowie 
in der Zeit vom 5. bis 9. März 1975 den Bun
desminister für Inneres auo Rösro mit dessen 
Vertretung betraut. 

Hievon beehre iCh miCh, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Dr. Kreisky" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Seit der letzten Bundesratssitzung sind zwei 
Anfragebeantwortungen eingelangt, die den 
AnfragesteIlem übermittelt wurden. Diese An
fragebeantwortungen wurden vervielfältigt 
und auch an alle übrigen Mitglieder des Bun
desrates verteilt. 

Eingelangt sind weiters jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 

ICh habe diese Vorlagen den in Betramt 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung zu
gewiesen. Die Aussmüsse haben diese Be
schlüsse des Nationalrates einer Vorberatung 
unterzogen. Die diesbezüglichen sChriftlichen 
AussdlUßberichte liegen vor. 

Ich habe die erwähnten Vorlagen sowie die 
Wahl der Vertreter Osterreicb.s in die Parla
mentarisChe Versammlung des Europarates 
auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung 
gestellt. 

Erhebt sich gegen die Tagesordnung ein 
Einwand? - Es ist dies nicht der Fall. 

Ferner sind eingelangt: 

BeriCht des Bundesministers für Auswärtige 
Angelegenheiten über die Tätigkeit des Mini
sterkomitees des Europarates im Jahre 1973, 

Vorausbericht über die Tätigkeit des Mini-
sterkomitees des Europarates im Jahre 1974, 

BeriCht des Bundesministers für Auswärtige 
Angelegenheiten über die wichtigsten Ergeb
nisse der XXIX. Generalversammlung der Ver
einten Nationen sowie der VI. Sondertagung 
der Generalv~rsammlung der Vereinten Natio
nen und 

Zusammenfassender Bericht des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten 
über die österreiChisChe Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in den 
Jahren 1973 und 1974. 

Ich habe diese Berichte dem Außenpoliti
schen Ausschuß zur weiteren geschäftsord
nungsmäßigen Behandlung zugewiesen. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 1 und 2 der Tages
ordnung unter einem abzuführen. Es sind dies 
Verwaltungsakademiegesetz und Änderung 
des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be
richte geben. Sodann Wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte jeweils unter 
einem abgeführt. Die Abstimmungen erfolgen 
getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Es ist dies nicht der fall. Der 
Vorschlag ist somit angenommen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem eine Verwaltungsakadem1e 
des Bundes erridltet wird (Verwaltungsaka-

demiegesetz) (1318 der Beilagen) 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Gehaltsiiberleitungsge-

setz geändert wird (1319 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zu den Punk
ten 1 und 2, über die, wie eingangs beschlos
sen wurde, die Debatte unter einem abge
führt wird. 

Es sind dies: 

Verwaltungsakademiegesetz und 

Änderung des Gehaltsüberleitungsgesetzes. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Czerwenka. Ich bitte um die Be
richterstattung. 

Berichterstatter Czerwenka: Herr Vorsitzen
derl Herr Staatssekretär! Hoher Bundesrat I 
Ich bringe den Bericht des Rechtsausschusses 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem eine Verwaltungsakademie 
des Bundes errichtet wird (Verwaltungsaka
demiegesetz) . 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht die Errichtung einer Ver
waltungsakademie des Bundes als unselbstän
dige Bundesanstalt vor, die unmittelbar dem 
Bundeskanzler untersteht. Aufgaben der Ver
waltungsakademie sind die Grundausbildung 
von Bundesbediensteten, deren Ausbildung für 
den Aufstieg in höhere Verwendung und be
rufsbegleitende Fortbildung sowie die Schu
lung von Führungskräften. Die Lehrgänge der 
Verwaltungsakademie sollen für Bundesbe
dienstete frei und unentgeltlich zugänglich. 
sein .. Führungskräftelehrgänge sollen grund-

898 

339. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 3 von 19

www.parlament.gv.at



10720 Bundesra.t ~ 339. Sitzung- 27. Feber 1975 

Czerwenka 
sätzlich auch Bediensteten der Länder und Ge
meinden sowie In- und Ausländern offenste
hen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 25. Feber 1915 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem eine Verwaltungsakade
mie des Bundes errichtet wird (Verwaltungs
akademiegesetz) , wird kein Einspruch erho
ben. 

Vorsitzender: Ich bitte um den zweiten Be
riebt. 

Berichterstatter Czerwenka: Ich komme zum 
zweiten Bericht des Rechtsausschusses über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz geän~ 
dert wird. 

Nach dem vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll im Bereich des öffent
lichen Dienstes der Abschluß des Hochschul
studiums als Anstellungserfordernis für die 
Verwendungsgruppe A in bestimmten Fällen 
durch die erfolgreiche Absolvierung· eines ein
schlägigen Aufstiegskurses der zu errichten
den Verwaltungs akademie des Bundes (1318 
der Beilagen) ersetzt werden können. Als wei
tere Voraussetzungen sieht der Gesetzesbe
schluß neben einer Reifeprüfung an einer 
höheren Schule oder einer als gleichwertig 
anerkannten Prüfung eine zehnjährige Bun
desdienstzeit mit mindestens zweijähriger 
qualifizierter Verwendung und ausgezeichne
tem Verwendungserfolg vor. 

Der Rechtsaussdluß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 25. Feber 1975 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mayer. Ich erteile dieses. 

Bundesrat Mayer (OVP): Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Hohes Haus I Meine 
Damen und Herren I Wir haben heute zwei 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vorlie
gen, die sich mit den öffentlich Bediensteten 
beschäftigen, bei denen sehr oft die Meinung 
vertreten wird: Also wieder etwas für die 
Beamten! Dazu kommt noch der starke Titel 
Verwaltungsakademie, also der Inbegriff einer 
höheren Ausbildung oder anderer Vorstel
lungen, die man davon nom haben kann. 

Für einen Bundesbediensteten ist es natür
lich eine Freude zu wissen, daß neuerlich 
eine langgehegte Forderung, ein oft unter
breiteter WunsdJ. in Erfüllung geht, ein 
Wunsch beider Seiten. Einerseits sind sich die 
verantwortlimen Spitzen der Verwaltung be
wußt, daß nur gut geschulte, bestens ausge
bildete und mit ihrer Tätigkeit vertraute 
Beamte eine Verwaltung so ausüben können, 
wie es dem Gesetze nach erforderlich und 
andererseits auch dem Mitbürger gerechtfertigt 
ist. Das ist die eine Seite. 

Die andere Seite ist der Beamte, also der 
Mensch selbst, der wußte, daß irgend etwas 
in seiner Berufslaufbahn nicht in Ordnung 
ist, daß es Lücken gibt zwischen dem Eintritt 
in den Bundesdienst und seinen Aufstiegs
möglichkeiten, dem Erreichbaren oder dem 
Vorstellbaren von einer Dienstlaufbahn. 

Schon im Jahre 1946, nachdem die Beamten
schaft in Verwendungsgruppen eingeteilt 
wurde, waren bei verschiedenen Bediensteten 
die Anstellungsvoraussetzungen nicht so, daß 
sie nach dem österreichismen Recht voll über
nommen werden konnten. Nicht alle hatten 
die Anstellungserfordernisse, die nach unseren 
gesetzlichen Bestimmungen für eine Laufbahn 
notwendig sind. Man hat aber durch die so
genannte Beamtenmatura und andere Ermes
sensrichtlinien Möglichkeiten gefunden, die 
den Beamten einen verbesserten Aufstieg ge
bracht haben. 

Es mag gerade deswegen so lang gebraucht 
haben, bis es zu diesem Gesetzesbeschluß ge
kommen ist, weil die Auffassungen dieser 
heiden Seiten so verschieden waren und daher 
alle Anträge wieder zurückgestellt wurden. 
Nun ist es gelungen, diese Zusammenfassung 
zu finden. Zu danken ist dabei den vielen 
Experten, die sich daran beteiligt haben, vor 
allem der leitenden Beamtenschaft des Bun
deskanzleramtes. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Gehaltsüberleitungs
gesetz geändert wird, wird kein Einspruch er
hoben. 

Für die nähere Betrachtung aus der poli
Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein, tischen Perspektive her könnte man sehr leicht 

die über die zusammengezogenen Punkte in die Versuchung kommen zu sagen: Im Jahre 
unter einem abgeführt wird. 1974 ist der Entwurf in die Begutachtung ge-

339. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)4 von 19

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 339. Sitzung- 27. Feber 1975 10721 

Mayer 
gangen. Es ist möglich, daß man nach einem 
Alibi trachtet, für die Beamten wieder ein 
langgehegtes Gesetz unter Dach und Fach zu 
bringen. 

Wenn ich aber sage, daß man diesen Ver
dacht haben könnte, weil so viele Fragen 
noch offen sind, muß ich wohl gerechterweise 
auch sagen, daß sich jene Fragen, von denen 
ich einige aufzählen werde, sicherlich im Laufe 
der Zeit klären werden, sei es im Verord
nungswege, sei es durch die Tatsache, daß 
der Apparat, der zur Verfügung steht, zu ent
sprechenden Erkenntnissen kommt, damit es 
möglich sein wird, daß der Beamte, der sieb 
freiwillig dieser Ausbildung unterzieht, deI 
freiwillig weiterstreben will, dadurch auch 
auf seine Rechnung kommt, daß also die Aus
bildung und die Teilnahme so gestaltet wird, 
daß sie ihm möglich ist und daß er Vorteil 
davon hat. 

So ist in diesem Gesetz an die Grundaus
bildung gedacht, an den Aufstieg in die höhere 
Verwendung, die berufsbegleitende Fortbil
dung, die, gerade von der politischen Seite 
her betrachtet, da und dort etwas strittig be
handelt wird. Ich finde nichts daran und glaube, 
daß gerade der dritte Punkt, die berufsbe
gleitende Fortbildung, sehr, sehr wesentlich 
ist. Denn wie würde denn der öffentlich Be
dienstete näher an die Dinge herangeführt 
werden, die sich draußen im Wirtschaftsleben 
oder im gesamten Gemeinschaftsleben abspie
len, würde nicht die berufsbegleitende Fort
bildung miteingesetzt werden. Wie es letzten 
Endes funktioniert, wird wohl auch sehr weit
gehend an uns liegen und an dem Einfluß, 
den die Personalvertretung auch in diesem 
Bereiche auszuüben in der Lage ist. Da es sich 
ja um den eigenen Berufsvertretungskörper 
handelt, muß man die Hoffnung haben, daß 
die Probleme von dieser Sicht aus beWältigt 
werden. 

Letzten Endes geht es noch um die Schulung 
von Führungskräften, wogegen es süher auch 
nichts zu sagen gibt, sondern die nur zu be
grüßen ist. 

Wenn ich auf die Grundausbildung zu spre
chen komme, so finde ich bei Durchsicht des 
Gesetzes sofort einen Mangel, weil ich fest
stellen muß, daß nichts ausgesprochen ist. 
Wohl ist die Freiwilligkeit vorhanden, auf die 
wir stolz sind. Aber gleichzeitig damit wird 
ein Problem aufgeworfen: Wird es dann, 
gerade aus dem Status der Freiwilligkeit her
aus, dem Beamten, dem Bediensteten, der all 
dies anstrebt, was im Gesetz vorgesehen ist, 
der die Akademie nach den vorliegenden Vor
aussetzungen in Anspruch nehmen will, immer 

ohne Hindernis von seiner Dienstbehörde her
möglich sein, das auch zu der Zeit zu tun, in. 
der er es anstrebt? Das ist das eine. 

Das zweite ist, daß es eine zentrale Ein
richtung sein wird müssen, soll sie wirksam 
sein. Dann erhebt sich aber schon wieder die 
Frage: Wie geht es den Bundesbediensteten 
aus den Ländern? Auch hier, glaube ich, ist 
die materielle Frage noch nicht geklärt. Ich 
weiß nicht, wie weit man sich darüber Gedan>
ken gemacht hat. Der Herr Staatssekretär wird. 
es sicherlich wissen. 

Es ist doch die Frage: Wenn ich am Sitz: 
der Zentralstellen in der Lage bin, die Akade
mie zu besuchen, so macht das räumlich keine 
Schwierigkeiten. Von den Bundesländern her
wird es schwieriger sein. Werden die notwen
digen Internatsplätze vorhanden sein? Wie 
wird die Unterbringung besorgt sein? Wie 
wird es der Anzahl nach möglich sein, all 
diese Dinge zu regeln? Ich fürchte dann sehr, 
daß gerade aus dem Status der Freiwilligkeit 
heraus in den Bundesländern insofern Schwie
rigkeiten auftreten werden, als der Beamte 
nicht in der Lage ist, all der MöglichkeIten, 
die ihm im Gesetz geboten sind, auch teilhaftig
zu werden. 

Ich habe aber die begründete Hoffnung, daß 
sich alle diese Dinge regeln lassen. Ich mußte 
es aber aufzeigen, denn sonst wäre mein ein
geleiteter Verdacht einer eventuellen Alibi
handlung mit diesem Gesetz keinesfalls ge
rechtfertigt. 

Ich möchte ihn aber nicht verstärken, son
dern im Gegenteil sagen: Wir sind froh, daß 
diese Zusammenfassung einmal gefunden wor
den ist, und daß das Gesetz in Kraft treten 
wird. Ich nehme sicher an, daß der Bundesrat. 
so wie der Nationalrat diesem Gesetz seine 
Zustimmung geben wird. Von der Sicht. der
Osterreichischen Volkspartei her kann ich. 
sagen, daß wir diesem Gesetz dem Begriffe 
und der Tatsache nach, daß es endlich so weit 
gekommen ist, sehr gerne die Zustimmung 
geben. 

Was die Änderung des Gehaltsüberleitungs
gesetzes betrifft, so ist dies eine notwendige 
Begleiterscheinung zum anderen, die ja ge-
schehen muß, und daher ist auch diesbezüg
lich die Zustimmung von vornherein gegeben. 

Nun darf ich zusammenfassen und alle, die 
mit der Durchführung dieses Gesetzes und mit. 
der Bearbeitung beschäftigt sind, ersuchen, im 
Sinne - ich möchte fast sagen: im inneren 
Geiste . - des Gesetzes jene ausweitenden 
und notwendigen Formulierungen zu finden, 
damit diese Bestimmungen wirklich dem zu
gute kommen, dem es gebührt oder der An
spruch darauf hat. 
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Mayer 
Das ist die eine Seite und die andere Seite: 

Wir werden den Staatsbürger so am ehesten 
und am besten zufriedenstelIen können. wenn 
wir von der Verwaltung her versudIen, den 
Beamten eine bestmögliche, eine möglichst 
breite AusbildungsmöglidIkeit zu geben. Die 
Ansätze dafür sind vorhanden. Mögen sidl 
meine Zweifel, die sicherlich aufgezeigt wer
den müssen, nidI! bewahrheiten. Dann können 
wir hoffen, daß damit den Beamten und der 
Verwaltung etwas dienstbar wird: eine gründ
liChere praktische Ausbildung, eine Vertiefung 
der Kenntnisse der bereits in der Laufbahn 
stehenden Beamten sowie jener, die in diese 
Erwartung noCh eintreten werden. Die Ver
größerung der Aufstiegschancen wird letzten 
Endes den tüdltigen Beamten zugute kommen. 

Wir müssen aber auch sagen, daß im Hin
blick. auf die rasche Ausdehnung des wissen
sChaftlichen und technisChen FortsChritts und 
die zunehmende internationale Witsdlaftsver
fleChtung der Einsatz mittel- und längerfristi
ger Planungs- und Prognosentledmiken not
wendig ist. Es ist erforderlich, sie zu Hilfe zu 
nehmen, damit in einem entsprechenden Aus
maß auch kooperative Methoden angewendet 
werden können. 

Aus diesem Grunde und aus dieser Erkennt
nis heraus wird dem Bundesrat zu empfehlen 
sein, diesem Gesetz, das der Nationalrat ein
stimmig besChlossen hat, ebenfalls die Zustim
mung zu geben. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Ferner hat sich zum Wort ge
meldet Herr Bundesrat Seidl. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat Seidl (SPO): Verehrter Herr Vor
sitzender! Verehrter Herr Staatssekretär! 
Meine Damen und Herren! Wir Sozialisten 
begrüßen den Gesetzesbeschluß des National
rates, mit dem eine Verwaltungsakademie für 
den Bund erriChtet wird. Eine schon sehr lange 
Zeit ist vergangen, seit diese Forderung er
hoben wurde. Diese Forderung stellt auch 
einen wiChtigen Punkt im Forderungspro
gramm der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes dar, der nun in Erfüllung geht. 

Der Gedanke der Sdlulung und alle die 
Probleme, die mit der Schulung der öffentlidl 
Bediensteten zusammenhängen, sind für die 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes bei 
weitem niChts Neues. 

Schon in der Ersten Republik haben sidl 
die damaligen Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes sehr eingehend mit dem Problem 
SChulung, Weiterbildung und Begleitbildung 
beschäftigt. Aber erst in der Zweiten Republik 
wurde von den GewerksdIaften des öffent
lichen Dienstes vor mehr als 20 Jahren bereits 
die Forderung auf ErridItung einer Verwal-

tungsakademie besdtlossen und immer wieder 
von den Gewerkschaftsvertretern gegenüber 
dem Dienstgeber beharrlich vertreten. 

Erst die sozialistische Regierung war es, die 
vier ganz wichtige Punkte, die den öffentlichen 
Dienst berühren, aufgriff und sich in ihren 
Regierungserklärungen sowohl im Jahr 1970 
als auCh im Jahr 1911 zum Ziele setzte, diese 
Probleme, die den öffentlichen Dienst berüh
ren, auch zu lösen. 

Es sind dies das Bundesministeriengesetz 
- Sie wissen alle, daß dieses Gesetz bereits 
erlassen ist -, dann das Ausschreibungsge
setz, noch nicht vor sehr langer Zeit ebenfalls 
über die parlamentarische Bühne gegangen 
und bereits erfüllt, und heute das Verwal
tungsakademiegesetz, von dem iCh eigentlich 
sagen könnte, daß es auch erfüllt ist. 

N odt offen sind praktisch zwei sehr, sehr 
sdtwierige Probleme: das ist die Neuordnung 
des Dienstrechtes und die Neuordnung des 
Besoldungsrechtes der öffentlich Bediensteten. 
Ober diese beiden Themen, die noch offen 
sind, wird seit längerer Zeit verhandelt, und 
zwar zwischen den Gebietskörperschaften auf 
der einen Seite - ich betone ausdrücklich: 
Gebietskörperschaften, also Bund, Ländern und 
Gemeinden - und dem Verhandlungsausschuß 
der vi.u Gewerkschaften des öffentlichen Dien
stes auf der anderen Seite. 

Während man damit rechnen kann, daß hin
sichtlich wimtiger Teile des Dienstrechtes ehe
stens ein Verhandlungsabschluß möglich ist, 
wird man noch sehr, sehr viele Verhandlungs
termine benötigen, um zu einem brauchbaren 
Verhandlungsabschluß über die Neuordnung 
der Besoldung mit den gesamten Dienstgebem 
Bund, Ländern und Gemeinden zu kommen. 

Es ist aber auch innerhalb der· öffentlich 
Bediensteten und . innerhalb der GewerksdIaf
ten des öffentlidIen Dienstes gar nicht so leicht 
und gar nicht so einfach, alle Berufsgruppen 
und die vielen, vielen Dienstzweige des öffent
lichen Dienstes auf einen gemeinsamen, wirk
lich brauchbaren Nenner zu bringen. Das 
braucht Zeit, das braucht viele Verhandlungen. 

Heute liegt vor uns der Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates über die Errichtung der Ver
waltungsakademie des Bundes und gleichzei
tig auch der Gesetzesbeschluß, mit dem das 
Gehaltsüberleitungsgesetz geändert wird. Zu 
diesen beiden Gesetzesbeschlüssen haben sidl 
im Nationalrat die beiden großen Parteien, 
die Sozialistische Partei und die Osterrei~i
sche Volkspartei, bekannt. Hier im Bundesrat 
werden wir, so hoffe im, wohl einstimmig 
beschließen, gegen diese beiden Gesetzesbe
schlüsse keinen Einspruch zu erheben. 
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Seidl 

Das uns vorliegende Verwaltungsakademie
gesetz umfaßt 41 Paragraphen. Wenn man sie 
genau studiert, wird man dem Grunde nadl 
sagen können, daß aUe Zielridltungen, wie 
die Grundausbildung, die Ausbildung für den 
Aufstieg, die berufsbegleitende Fortbildung 
und die Schulung der Führungskräfte, ganz 
klar gesetzlich verankert wurden. 

Ich möchte nur noch bemerken, daß die 
Grundausbildung, die berufsbegleitende Fort
bildung und die Sdtulung der Führungskräfte 
im Rahmen des Dienstes erfolgen, daß sie also 
Dienst sind, ausgenommen lediglich die Auf
stiegsprüfung. 

Zirka fünf Jahre wurde um dieses Verwal
tungsakademiegesetz verhandelt~ Am Beginn 
der Verhandlungen war es bei weitem nodt 
nicht so, daß alle diejenigen, die am Ver
handlungstisch saßen, alle diese Zielvorstel
lungen wirklich gehabt haben und daß eine 
Ubereinstimmung vorhanden gewesen wäre. 

In der vom Bundeskanzler Dr. Kreisky ein
gesetzten Verwaltungsakademiekommission 
hat man sidt Schritt für Sdtritt zu den heute 
im Gesetz festgelegten Aufgaben durchringen 
können. 

Diese Verwaltungsakademiekommission, die 
also die Grundlage schuf, hat nicht nur aus 
Beamten des Bundes bestanden, sondern audl 
Persönlichkeiten des wirtschaftlichen Lebens, 
aber auch die Vertreter der öffentlich Bedien
steten, also die Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes, haben in dieser Kommission 
sehr aktiv mitgewirkt. 

Die Theoretiker und die Praktiker haben 
gemeinsam in dieser Kommission - so glaube 
ich - eine wirklidt sehr gute Unterlage ge
sdtaffen, die diesem Gesetzesbeschluß, der uns 
heute vorliegt, zugrunde gelegt werden 
konnte. 

Die ständige Weiterentwiddung der Wissen
schaften und die Weiterentwicklung der Tech
nik auf nahezu allen Gebieten macht eine 
permanente Weiterbildung der Männer und 
der Frauen im öffentlichen Dienst zwingend 
notwendig. Ich persönlich stelle mich sehr, 
sehr positiv zu technisdten Fortschritten, aber 
trotzdem bin idt überaus froh, und zwar sehr, 
sehr froh, daß nodt immer der Mensch eine 
sehr bedeutende Rolle spielt und im Mittel
punkt steht. Innerhalb und außerhalb des 
öffentIidten Dienstes wird man nie auf den 
geistig und auf den manuell arbeitenden Men
sdten verzichten können, audt dann nicht, 
wenn man die gigantischesten tedmisdlen 
Fortschritte verzeichnen kann. 

chende Ausbildung der öffentlich Bediensteten 
sdton mit der Grundausbildung beginnen. Für 
den rechtskundigen Dienst, für den gehobenen 
Rechnungsdienst, für den mittleren Verwal-· 
tungsdienst und für den Kanzleidienst wird 
man Grundausbildungslehrgänge durchführen, 
die Prüfungskandidaten mit entsprechenden 
Lehrbehelfen versorgen und so auf die Dienst
prüfungen vorbereiten. 

Wir haben Beispiele auf den verschieden
sten Gebieten, und mein Vorredner hat ge
wisse Bedenken aufgezeigt; Aber auch dazu. 
möchte ich sagen, daß man beispielsweise im 
Bereich der Exekutive schon viele, viele Jahre, 
ja, man kann sagen, Jahrzehnte hindurdt 
Grundausbildungen im Rahmen des Dienstes 
vororganisiert, durchorganisiert geführt hat, 
und auch hier hat man zentralistisch und nicht 
zentralistisdt die Frage immer wieder in den 
einzelnen Etappen lösen können. 

Man darf nicht übersehen, daß es ganz ge
waltige Bereiche im öffentlichen Dienst gibt, 
in denen der einzelne Bedienstete irgendwo, 
draußen, außerhalb des öffentlichen Dienstes: 
versuchen mußte, sich das Wissen zusammen
zuholen, das er für seine DienstpIÜfungen 
brauchte. Diesbezüglich wird die Verwaltungs
akademie, so hoffen wir, eine grundlegende 
Verbesserung bringen. 

Die Aufstiegskurse, die im Rahmen der 
Verwaltungsakademie durchzuführen sind, 
werden ebenfalls eine sehr große Bedeutung 
haben. Gemäß § 23 des vorliegenden Gesetzes
besdtlusses sind im Rahmen der Verwaltungs
akademie Aufstiegskurse für die Bereiche 
Rechtswissenschaft~n, Sozial- und Wirtschafts
wissenschaften mit den Teilgebieten Soziolo
gie, Sozialwirtschaft, Volkswirtschaft, Betriebs
wirtschaft, Handelswirtschaft und Wirtschafts
pädagogik, weiters Psychologie, Pädagogik 
und die Akademische Dolmetscher- und Uber
setzerausbildung vorgesehen! 

Gerade diese gesetzliche Festlegung des 
Aufstiegs hat im Nationalrat einen Wider
spruch bei der Freiheitlidten Partei ausgelöst. 
Der Herr Abgeordnete Dr. Schmidt von der 
Freiheitlichen Partei wandte sich vor allem 
gegen den gemeinsamen Antrag der Abgeord
neten DDr. Hesele von der SPO und Doktor 
Gasperschitz von der OVP. 

Auf Grund dieses gemeinsamen Antrages 
ist der Gesetzesbeschluß des Nationalrates, 
mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz geän
dert wird, zustande gekommen. Dieser Geset
zesbeschluß liegt uns heute ebenfalls zur Be
handlung vor. 

Um aber im öffentlichen Dienst mit dem Nach der vorliegenden Gesetzesnovelle zum 
Fortschritt auf allen Gebieten mitgehen zu Gehaltsüberleitungsgesetz kann für bestimmte 
können, muß eine der heutigen Zeit· entspre- Studienrichtungen das Anstellungserfordernis 
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des Abschlusses eines Hodlsdlulstudiums 
durch die erfolgreiche Absolvierung eines für 
den betreffenden Bereich von der Verwal
tungsakademie veranstalteten Aufstiegskurses 
ersetzt werden. Der Herr Abgeordnete Doktor 
Schmidt von der Freiheitlichen Partei meinte, 
daß gerade durch diesen Gesetzesbeschluß die 
Hocb.schulabsolventen im öffentlichen Dienst 
diskriminiert werden. 

Wir Sozialisten sind in diesem Punkt nicht 
seiner Meinung. Schauen wir uns doch einmal 
an, welche Voraussetzungen ein Bundesbeam
ter überhaupt erbringen muß, wenn er ohne 
Hochschulstudium auf diesem Weg in die Ver~ 
wendungsgruppe A aufsteigen will i die Ver~ 
wendungsgruppe A ist die höchste Verwen~ 
dungsgruppe im öffentlichen Dienst. 

Die Gesetzesnovelle zum Gehaltsüberlei
tungsgesetz sagt ganz klar und deutlich: Zum 
Aufstiegskurs im Rahmen der Verwaltungs
akademie können Bundesbeamte nur dann zu
gelassen werden, wenn sie erstens einmal die 
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an 
einer allgemeinbildenden höheren Schule, an 
einer berufsbildenden höheren Schule oder an 
gleichrangigen Schulen nachgewiesen haben 
und wenn sie darüber hinaus eine zehnjährige 
Bundesdienstzeit aufweisen; darüber hinaus 
müssen sie mindestens für zwei Jahre nach
weisen, daß sie tatsächlich in einer A-Verwen
dung standen, also in einer Verwendung, für 
welche ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
AnsteUungserfordernis ist, und sie müssen 
außerdem nachweisen, daß sie in dieser Ver
wendung mit Ausgezeichnet qualifiziert wur
den. Erst wenn ein Bundesbeamter das alles 
hat, meine verehrten Damen und Herren, kann 
er überhaupt zu einem solchen Kurs zugelas
sen werden. 

Wenn dann ein solcher Bundesbeamter auch 
noch erfolgreich einen für den betreffenden 
Bereich von der Verwaltungsakadernie durch
geführten Aufstiegskurs absolviert hat, dann 
kann man doch schwerlich sagen, daß dieser 
Bedienstete wohl die Arbeit eines A-Beamten 
leisten soll, daß aber eine Uberstellung in 
die Verwendungsgruppe A und eine Bezah
lung nach der Verwendungsgruppe A nicht 
möglich sein soll. 

Deshalb sind wir Sozialisten und auch wir 
Gewerkschafter im öffentlidlen Dienst für die 
beiden vorliegenden Gesetzesbeschlüsse, die 
festlegen, daß die Aufstiegsmöglichkeit für 
tüchtige, strebsame und vor allem auch fähige 
Bundesbeamte gegeben ist. 

Sicherlich, meine Damen und Herren, war 
es bisher schon möglich, durch Beschluß der 
Bundesregierung dem einen oder dem anderen 
tüchtigen Beamten Nachsicht insofern zu üben, 

daß er dieses Hochschulstudium nicht nach
weisen mußte, aber in den beiden Gesetzes
novellen ist dieser Aufstieg nun einmal grund
sätzlich verrechtlicht, und dazu bekennen wir 
uns. Wir bekennen uns dazu genauso, wie wir 
uns überall dort, wo es nur irgendwie möglich 
ist, auch in geeigneter Form einen zweiten 
Ausbildungsweg zu öffnen, dazu bekennen. 

Um die neuen Entwicklungen auf den ver
schiedensten Gebieten auch dem öffentlichen 
Dienst nutzbar zu machen, wird es natürlich 
immer notwendig sein, berufsbegleitende Fort
bildung im öffentlichen Dienst durchzuführen. 
Dieser kommt eine große Bedeutung zu. Es 
ist dies ein dauernder und permanenter Pro
zeß, der mit dieser Fortbildung Platz greifen 
muß. Die Wissenschaften und auch die Praxis 
müssen in gleicher Weise bei dieser Fortbil· 
dung mitwirken. Sie werden in diesen Berei
chen dringend benötigt. 

Nun zur Schulung der Führungskräfte im 
öffentlichen Dienst. Als man sich mit der 
Schaffung einer Verwaltungsakademie gedank
lich zu beschäftigen begann, hat man in erster 
Linie überhaupt nur an die Ausbildung und 
an die Schulung von Führungskräften gedacht. 
Viele, viele Vorbilder gab es in der Wirt
schaft außerhalb des öffentIidlen Dienstes, die 
einem hier bei der Bewältigung dieser Pro
bleme eben vor Augen gestanden sind. Heute 
ist diese sehr, sehr wichtige Aufgabe - es 
sind aber auch andere Aufgaben, die iCh be
reits erwähnt habe - in diesem Verwal
tungsakademiegesetz festgelegt. 

In den letzten Jahren hat man bereits in 
einzelnen Ressorts, ohne eine Verwaltungs
akademie zu haben, die Initiative ergrifften 
und Kurse für leitende Beamte durchgeführt. 
In Zukunft wird dies nicht mehr von der Ini
tiative eines Ressorts allein abhängen. Die 
Verwaltungs akademie hat nun die Schulung 
der Führungskräfte des öffentlichen Dienstes 
durchzuführen. Nach den Bestimmungen über 
die Schulung der Führungskräfte geht man 
von dem Grundsatz aus, daß erstens die der
zeitigen Führungskräfte geschult werden sol
len und daß zweitens eine Schulung des Nach
wuchses für Führungskräfte erfolgen muß. 

Die Verwaltungsakademie des Bundes wird, 
so glaube ich, diese sicherlich nicht leichten 
Aufgaben in der Zukunft zum Wohle des ge
samten öffentlichen Dienstes und damit aber 
auch zum Wohle der gesamten B1evölkerung 
des Staates erfüllen können. 

Nun noch ein paar Worte zu dem im Ver
waltungsakademiegesetz verankerten Beirat. 

Ich sehe in dieser Richtung etwas sehr, sehr 
Positives, dient doch dieser Beirat, im Verwal
tungsakademiegesetz verankert, der Beratung 
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des Bundeskanzlers, dem die Verwaltungs
akademie ressortmäßig unterstellt ist, und 
auch der Beratung des Direktors der Verwal
tungsakademie in allen Angelegenheiten der 
Akademie. Der Beirat ist ein sehr, sehr wich
tiges Gremium. Ich begrüße besonders die 
TatsaChe, daß diesem wiChtigen Gremium als 
ständige Mitglieder auch Vertreter der Ge~ 
werkschaften des öffentlidlen Dienstes ange
hören werden. Es ist aber auch kein Nadlteil 
verehrte Damen und Herren, daß in diese~ 
Beirat nicht nur Beamte - im engen Sinn ge
dacht - vertreten sind. 

Den Umstand, daß auch Vertreter der Bun
desländer, Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, Vertreter des Arbei
terkammertages und Vertreter der HochsChu
len, die Lehrbefugnisse für ein wissenschaft
liches Fach haben, das im Rahmen der Ver
waltungsakademie betreut wird, dem Beirat 
angehören, kann man meiner Meinung nach 
nur begrüßen. Das kann nur ein Vorteil sein. 

Durch diesen Beirat müßte eigentlich die 
Gefahr ausgeschaltet werden - wenn ich bitte 
das so ausdrücken darf -, daß der öffentliche 
Dienst betriebsblind werden kann. Es 
sollen auch Uberlegungen und Gedanken, die 
außerhalb des öffentlichen Dienstes angestellt 
werden, auch bei den Uberlegungen der SdlU
lung und Bildung im öffentlichen Dienst mit
berücksichtigt werden. 

Die Verwaltungsakademie, um die die Ge
werkschaften des öffentlichen Dienstes jahr
zehntelang gekämpft hat, ist nun Tatsache. 
Auch die Grundsätze der Gewerkschaften, daß 
der Besuch dieser Verwaltungsakademie all
gemein zugänglich sein muß für alle, die die 
Voraussetzungen haben, und außerdem, daß 
dieser BesuCh der Verwaltungsakademie in 
der freien Entsdleidung des Beamten liegt, 
konnten in diesem Gesetzesbeschluß verankert 
werden. 

Nun ~offen wir sehr, daß die Verwaltungs
akademIe des Bundes den öffentlich Bedien
steten mehr als nur die traditionellen Prak
tiken vermittelt. Für dieses Mehr, verehrte 
Damen und Herren, sind die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen. 

Meine Fraktion wird den beiden vorliegen
den Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates die 
Zustimmung geben. (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Innenminister Rösdl. (All
gemeiner Beifall.) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Staats
sekretär Lauseck.er. Ich erteile dieses. 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Laus
e&er: Sehr verehrter Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat I Erlauben Sie mir eine nur 
kurze Erklärung. 

Ich bin sehr froh und dafür dankbar, daß 
dieses Gesetz hier und heute eine so freund
liche Aufnahme gefunden hat, denn es geht 
damit wirklich ein Jahrzehnte altes Anliegen 
der öffentlich Bediensteten in Erfüllung. Wenn 
nun ab 1. Juli die Möglichkeit der Errichtung 
dieser Akademie besteht, dann ist es sicher 
so, daß es noch einer gewissen Anlaufzeit 
bedürfen wird, bis diese Akademie ihre Tätig
keit in allen ihren Möglichkeiten wird entfal
ten können. Aber einmal mußte das Tor auf
gestoßen werden, und einmal mußte der An
fang gemacht werden. 

Ich möchte nur in der· Frage der Grundaus
bildung und der berufsbegleitenden Fortbil
dung etwas klarstellen, was vielleicht, wie ich 
aus der Diskussion den Eindruck habe, nidIt 
so deutlidI wurde. Die Frage der Freiwilligkeit 
stellt sich ja an sich bei der Grundausbildung 
gar nicht. Sie stellt sich ja bei den anderen 
Veranstaltungen. Be.i der Grundausbildung 
geht es ja darum, daß im Gehaltsüberleitungs
gesetz und daß in den Dienstzweigeordnungen 
die Anstellungserfordernisse vorgeschrieben 
werden, die der Beamte in Form von Dienst
prüfungen nachzuweisen hat. Dafür hatte er 
derzeit nicht überall die vom Dienstgeber eta
blierten Ausbildungsinstitute. 

Nun soll die Durchführung durch die Aka
demie selbst oder, wie es im § 18 heißt, durch 
die "zuständigen Stellen", wenn es nidlt ohne
dies an Ort und Stelle im Ressortbereich mög
lich ist, erfolgen. Es wird als Dienst gewertet, 
und es kann also im Vergleich zum heutigen 
Zustand nur ein völliger Wandel zum Besseren 
sein. 

Weil Herr Bundesrat Mayer eine gewisse 
Sorge geäußert hat, ob und wann und wie 
schnell es überall möglidl sein wird: Ja, das 
ist schon denkbar. Nur müssen wir das mit 
der Organisation und mit den Rechtsverhält
nissen des öffentlichen Dienstes selbst kon
frontieren und prüfen. Denn die immer wieder 
zitierte Mobilität des öffentlichen Dienstes -
und das möchte ich an diesem Beispiel dar
stellen - ist ja nicht immer wieder nur die 
sogenannte Frage des Beamtenschutzes, der 
Versetzungsbestimmungen und ähnliches. Es 
geht ja um viel mehr: Wir haben heute im 
öffentlichen Dienst, wenn Sie das Gehalts
überleitungsgesetz hernehmen, Hunderte von 
Dienstzweigen. Wir haben Hunderte von ver
schiedenen Dienstzweigen mit Hunderten von 
verschiedenen Dienstprüfungen und Ausbil
dungen, die dort vorgeschrieben sind. 
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StaatssekretäJf Lausecker 
Ich bin dem Herrn Bundesrat Seidl sehr 

dankbar, daß er in einer kurzen Passage die 
Frage der Reform des Dienst- und Besoldungs
remtes auch in diese Richtung hin angedeutet 
hat. Man muß ja in einer so raschle bigen Zeit 
doch auch eine Mobilität des öffentlichen Dien
st~s von der Seite her sehen, daß man nicht 
einen Achtzehn- oder Zwanzigjährigen eine 
Dienstprüfung ablegen läßt und ihm dann 
durch ein halbes Jahrhundert hindurch immer 
nur auf Grund dieser Dienstprüfungan einen 
Dienstzweig kettet, den er dann wohl nach 
gewissen Bestimmungen des Gehaltsüberlei
tungsgesetzes verlassen kann, ohne vielleicht 
neuerlich eine Prüfung im vorgeschrittenen 
Alter ablegen zu müssen. 

Aber zurück zur Sorge des Herrn Bundesra
tes Mayer. Natürlich: Diese Palette von über 
300 Dienstzweigen mit über 300 verschiedenen 
Anstellungserfordernissen ist der Nährboden 
dieser Sorge, wenn ich so sagen darf. Es wird, 
wenn es um Dienstzweige geht, die sich durch 
mehrere Ressorts hinziehen, durch die Aka
demie selbst notwendig und möglich werden. 
Der Vorläufer ist die Verwaltungsschule für 
den rechtskundigen Dienst und für B-Kurse, 
wo das bereits so ist. Aber das ist natürlich 
ein Dienstzweig, der an ein Ressort, und wo
mögli~ gar nicht sehr personalstark, gebun
den ist. Da mag sich diese Frage schon stenen. 

Aber diese Frage stellt sich sicherlich auch 
in der Form: Wie soll denn dieses Dienst- und 
Besoldungsrecht künftighin aussehen? Wollen 
wir uns diese unendlich vielfältige Palette, 
die dann gar nicht so sehr in den einzelnen 
vorgesduiebenen Dienstrechtsbestimmungen 
echte UnterscheidungsmerkmalJe aufweist, aber 
eben mit dem Etikett einer verschiedenen 
Dienstprüfung versehen ist, weiter antun? 

Ich wollte nur mit diesem Gedanken hier 
an Hand dieses GeSietzes dazu beitragen. tAber 
die Frage der Freiwilligkeit stellt sich ja hier 
insofern nicht, weil der Beamte die Dienst
prüfung ablegen will, um pragmatisiert wer
den zu können und um seine Laufbahn nehmen 
zu können. Es wird der Dienstgleber sein, der 
eben dann diese Ausbildungsmöglichkeit als 
Einrichtung des Dienstgebers gewähren soll. 
Die Freiwilligkeit stellt sich aber bei den 
anderen Veranstaltungen und bei der berufs
beg~eitenden Fortbildung, bei der Führungs
kräfteschulung; das ist ja auch im § 33 aus
drücklich ausgeführt. 

Ich wollte diese Hinweise nur als einen 
kurzen Beitrag zur Debatte bringen und bin 
der Meinung, daß wir damit wirklich ein altes 
Anliegen der Beamtenschaft des öffentlichen 
Dienstes erfüllen und als sinnvolle Einrich
tung dafür schaffen, daß dieser öffentliche 

Dienst seinen Aufgaben an der öffentlichkeit 
noch besser gerecht werden kann als derzeit. 
Ich danke Ihnen sehr. (Beifall bei der SPO 
und bei Bundesräten der öVP.) 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Justizminister Dr. Broda. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung lein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden Ge
setzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt ge
trennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Bundesgesetz über das 
Bundesgesetzblatt 1972 geändert wird (1320 

der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 
1972. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Rempl
bauer. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Remplbauer: Sehr geehrte 
Dainen und Herrenl Der vorliegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates regelt die V!erlaut
barung von Kundmachungen der Bundesregie
rung im Bundesgesetzblatt über das Außer
krafttreten von subsidiären Ausführungsge
setzen des Bundes nach Erlassung von Aus
führungsgesetzen der Länder im Sinne des 
Artikels 15 Absatz 6 Bundes-Verfassungsge
setz sowie von einschlägigen Kundmachungen 
bei analogen VorgängleI1 im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Durchführung von Staats
verträgen nach Artikel 16 Absatz 1 Bundes
Verfassungsgesetz. Neben einer erforderlichen 
Anpassung an die durch die Bundes-Verfas
sungsgesetznovelle 1974 geschaffene neue 
Rechtslage, wonach im Sinne des Artikels 15 a 
Bundes-Verfassungsgesetz 1lestimmte Verein
barungen zwischen dem Bund und den Län
dern untereinander im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen sind, soll mit der vorliegenden 
Novelle ferner die Möglichkeit eröffnet W1er
den, auch solche Vereinbarungen zwischen 
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Remplbauer 

Bund und Ländern im Bundesgesetzblatt geht. DurCh diese zwischenstaatliChe Verein
kundzumachen, die nicht der Genehmigung barung sollen die bisher in der Praxis auf
des Nationalrates unterliegen. getretenen Auslegungsschwierigkeiten besei

Der Rlechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 25. Feber 1975 
in Verhandlung· genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit dien A n t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das 
Bundesgesetzblatt 1972 geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben. 

tigt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab
kommens die Erlassung von besonderen Bun
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 
Bundes-Verfassungsgesetz zur Uberführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht lerforderlich. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 25. Feber 1975 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht Als Erg~bnis seiner Beratung stellt der 
vor. Rechtsausschuß somit den An t rag, der Bun

desrat wolle beschließen: 
Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 

nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u c h zu er
heben. 

4. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Usterreidl und der Fran
zösischen Republik über den Aufenthalt von 
Flüdltlingen im Sinne· der Konvention über 
die Redltsstellung der Flüchtlinge (Genfer 
Konvention vom 28. Juli 1951 und Protokoll 
über die Redltsstellung der Flüchtlinge· vom 

31. Jänner 1967) (1321 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Frankreich über den Aufenthalt von Flücht
lingen im Sinne der Konvention über die 
Rechtsstellung der FlüchtliIlge (Genfer Kon
vention vom 28. Juli 1951 und Protokoll über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Jän
ner 1967). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Josef 
Schweiger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Josef Schweiger: Meine 
Damen und Herren! Das vorliegende öster
reichisch-französische· Abkommen regelt die 
Auslegung der Genfer Konventionsbestim
mungen zur Frage, wann bei Flüchtlingen, die 
von einem in einen anderen Mitgliedstaat ge
reist sind und sich dort niedergelassen haben, 
die Zuständigkeit für die Ausstellung .eines 
neuen Reisedokuments und damit die Ver
pflichtung, dem Flüchtling alle Rechte nach 
der Konvention einzuräumen, vom früheren 
auf den nunmehrigen Aufenthaltsstaat über-

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik asterreich und der Fran
zösischen Republik über den Aufenthalt von 
Flüchtlingen im Sinne der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer 
Konvention vom 28. Juli 1951 und Protokoll 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
31. Jänner 1967) wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen niCht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bundes
gesetz über die Gebühren der Zeugen, Sadl~ 
verständigen, Dolmetscherr Geschwornen und 
Schöffen in gerichtlichen Verfahren und der 
Vertrauenspersonen (Gebührenanspmchsge~ 
setz 1975 - GebAG 1975) (1322 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Gebührenan
spruchsgesetz 1975. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind
steig. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Windsteig: Herr Vorsitzen
derl Meine Herren Minister I Sehr geehrte 
Damen und Herren I Mit dem vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates sollen die 
einschlägigen Gebühren den geänderten wirt
schaftlichen Verhältnissen angepaßt werden. 
Darüber hinaus erweist siCh eine weitere An-
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Windsteig 

hebung der Gebühren als notwendig, da die 
Sachverhalte, die die Sachverständigen zu be
urteilen haben, zunehmend schwieriger wer
den und sicherzustellen ist, daß auch in Hin
kunft entsprechend qualifizierte Sachverstän
dige den Gerichten zur Verfügung stehen. 
Außerdem soll das Gebührenrecht neu gestal
tet werden, indem die einzelnen Bestimmun
gen übersichtlicher gemacht und systematische 
Verbesserungen vorgenommen werden. 

Nach Beratung im Rechtsausschuß stellt die-

Nac:h der Beratung im Rechtsausschuß stellt 
dieser durch mich den An t rag, der Bundes
rat woUe beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bun
desgesetz über den allgemein beeideten ge
ridltlichen Sac:hVlerständigen und Dolmetscher 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen. nicht 
vor. 

ser durch mich den An t rag, der Bundesrat Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
wolle beschließen: nicht der Fall. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 19. Feber 1915 betreffend ein Bun
desgesetz über die Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen, Dolmetscher, Geschwornen 
und· Schöffen in gerichtlichen Verfahren und 
der Vertrauenspersonen (Gebührenanspruchs
gesetz 1975) wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, . gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p ru c h zu er
heben. 

6. Punkt: Gesetzesbestbluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1975 betreffend ein Bundes
gesetz über den allgemein beeideten gerldlt
lidlen Sadlverständigen und Dolmetscher 

(1323 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
Punkt 6 der Tagesordnung: Bundesgesetz über 
den allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen und Dolmetscher. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind
steig. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Windsteig: Hoher Bundes
rat! Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates regelt die Eintragung in dile 
Listen der allgemein beeideten Sachverstän
digen beziehungsweise der beeideten· gericht
lichen Dolmetscher. Dem Gesetz liegt die Ab
sicht zugrunde, eine wirkungsvolle Auswahl 
besonders qualifizierter Sachverständiger her
beizuführen. Vorgesehen ist zunächst eine für 
die Dauer von fünf Jahren befristete Eintra
gung. in die SachVierständigenliste, ausgenom
men bei Hochschullehrern, deren Eignung als 
apriori als erwiesen anzunehmen ist. Zum 
Ablauf der Frist kann über Antrag die. Be
fristung aufgehoben werden. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p ru eh zu er
heben. 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Usterreich und den Ver
einigten Mexikanischen Staaten über die Er
richtung einer Fachschule für Forsttechnik in 
den Vereinigten Mexikanischen Staaten (1314 

der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 7. Punkt 
der Tagesordnung: Abkommen mit den Ver
einigten Mexikanischen Staaten über die Er
ric:htung einer Fachsc:hule für Forsttec:hnik in 
den Vereinigten Mexikanischen Staaten. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hötzen
dorfer. Ich bitte um den Bericht. 

Beric:hterstatter Hötzendorier: Hoher Bun
desrat! Das gegenständliche Abkommen 
basiert auf einem erarbeiteten Entwicklungs
hilfeprogramm, wonach Osterreic:h und Mexiko 
gemeinsam eine Fac:hschule für Forsttechnik 
und Sägebetrieb zur Heranbildung von Fach
kräften für eine intensive Nutzung der mexi
kanischen Forstgüter errichten werden. Die 
Leistungen Osterreichs umfassen unter ande
rem die Planung des gesamten Bauunterneh
mes und die Beaufsichtigung der Bauarbeiten 
sowie die Ausstattung der Fachschule mit 
Ausrüstungsmaterial, Werkzeugen und Lehr
mitteln. Weiters werden für die Dauer von 
drei Jahren drei österreichische Ausbildner die 
Schulung übernehmen. Mit dieser Ausbil
dungsaktion soll eine Stärkung der mexika
nischen HolzindustriJe durch Anwendung 
moderner Arbeitsmethoden erreicht werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab
kommens die Erlassung von Gesetzen im Sinne 
des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungs
gesetz zur Uberführung des Vertragsinhaltes 
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Hötzendorier 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht er
forderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 25. Febler 
1975 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik asterreich und den Ver
einigten Mexikanischen Staaten über die Er
richtung einer Fachschule für Forsttechnik in 
den Vereinigten Mexikanischen Staaten wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s pr u c h zu erheben. 

8. Punkt: Besmluß des Nationalrates vom 
19. Feber betreffend ein Abkommen zwischen 
der Republik Osterreich und der Republik 
Tunesien über die TedJ.nische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete der Tierzucht (genetische 
Verbesserung durm Lieferung von Zuchtstie-

ren) (1315 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
8. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Tunesien über die Technische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete der Tierzucht (genetische 
Verbesserung durch Lieferung von Zuchtstie
ren). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Polster. 

Berichterstatter Polster: Hoher Bundesrat! 
Das vorliegende Abkommen hat die Lieferung 
von 500 Zuchtstieren der Rasse Braunvieh 
innerhalb von fünf Jahren zum Inhalt. Die 
fachmännische Betreuung wird ein österreichi
scher Veterinärexperbe besorgen. Durch das 
gemeinsam durchzuführende Tierzuchtpro
gramm soll eine schnellwirkende Erhöhung 
der Milcherzeugung, eine unmittelbare Ver
größerung des Kuhbestandes, insbesondere 
die Schaffung neuer Reinzuchtherden, sowie 
ein Absatzmarkt für den österreichischen 
Zuchtviehexport für die Zukunft erzielt wer
den. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab-

kommens die Erlassung von Geset:ren im Sinne 
des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungs
gesetz zur Uberführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht er
forderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
25. Fieber 1975 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaf ts aus schuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen dien Besdlluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik asterreich und der Repu
blik Tunesien über die Technisdle Zusammen
arbeit auf dem Gebiete der Tierzucht (gene
tische Verbesserung durch Lieferung von 
Zuchtstieren) wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Osterreim und der Repu
blik Tunesien über die Technisme Zusammen
arbeit auf dem Gebiete der Tierzudlt (gene
tische Verbesserung durm Lieferung von 

Zuchtstieren) (1316 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
9. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
Tunesien über die Technische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete der Tierzucht (genetische 
Verbesserung durch Lieferung von weiblichen 
Zuchtrindern) . 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Polster. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Polster: Das gegenständliche 
Abkommen hat die Lieferung von 1200 träch
tigen Zuchtkalbinnen der Rasse Braunvieh 
innerhalb von vier Jahren zum Inhalt. Die 
fachmännische Betreuung wird ein österreichi
scher Veterinärexperte besorgen. Durch das 
gemeinsam durchzuführende Tierzudltpro
gramm soll eine schnellwirkende Erhöhung 
der Milcherzeugung, eine unmittelbare Ver
größerung des Kuhbestandes, insbesondere die 
Schaffung neuer Reinzuchtherden, sowie ein 
Absatzmarkt für den österreichischen Zucht
viehexport für die Zukunft erzielt werden. 
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Polster 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi-

. gung des Abschlusses des vorliegenden Ab
kommens die Erlassung von Gesetzen im Sinne 
des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-V erfassungs
gesetz zur Uberführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht er
forderlich. 

Der WirtsChaftsaussChuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
25. Feber 1975 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1975 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Republik Osterreich und der Repu
blik Tunesien über die Technische Zusammen
arbeit auf dem Gebiete der Tierzucht (gene
tische Verbesserung durch Lieferung von weib
lichen Zuchtrindern) wird kein EinspruCh er
hoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

Ausgang dieser Waren verhalten werden und 
ihre Angaben gegebenenfalls auch nachge
prüft werden können. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
25. Feber 1975 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schafts ausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetresbeschluß des National
rates vom 20. Feber 1975 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Außenhandels gesetz 
1968 geändert wird, wird kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nkht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben. 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 20. Feber 1915 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Hocbsdlülerscbaftsgesetz 
1913, BGBl. Nr. 309. geändert wird (1313 der 

Beilagen) 

Vor-sitzender: Wir gelangen nun zum 
10. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 11. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
vom 20. Feber 1915 betreffend ein Bundes- Hochschülerschaftsgesetzes 1973. 
gesetz, mit dem das Außenhandelsgesetz 1968 Berichterstatter ist Herr Bundesrat Hof-

geändert wird (1317 der Beilagen) mann-Wellenhof. Ich bitte um den Bericht. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum Ich begrüße die mittlerweile im Hause er-
10. Punkt der Tagesordnung: Änderung des schienene Frau Wissenschaftsminister Doktor 
Außenhandelsgesetzes 1968. Firnberg. (Allgemeiner Beifall.) 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Fuchs. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Fuchs: Herr Vorsitzen
derl Herr Minister! Meine Damen und Herrenl 
Der vorliegende Gesetzesbeschluß sieht vor, 
daß dem Außenhandelsgesetz 1968 eine Ver
ordnungs:ermächtigung eingefügt wird,· die es 
nötigenfalls ermöglicht, eine Deklarations
pflicht für die in den auszuführenden Waren 
enthaltenen Rohstoffe und Verarbeitungspro
dukte einzuführen. Als Ergänzung zu dieser 
vorerwähnten Deklarationspflicht soll weiters 
im Bedarfsfall auch angeordnet werden kön
nen, daß alle oder bestimmte Be- oder Verar
beiter solcher für die Sicherung der Inlands
versorgung notwendigen Waren zur Aus
kunftserteilung über Eingang, Lagerung und 

Berichterstatter Hoimann-Wellenhoi: Hoher' 
Bundesrat! Frau Minister! Nach § 15 Absatz 9 
des Hochschülerschaftsgesetzes 1973 sind die 
Hochschülerschaftswahlen jeweils am Mitt
woch und Donnerstag einer Woche in der 
zweiten Maihälfte durchzuführen. In der Pra
xis haben sich die dadurch möglichen Termine 
für die Festsetzung von Hochschülerschafts
wahlen als zu begrenzt erwiesen. Der vorlie
gende Gesetzesbeschluß des Nationalrates er
streckt daher den für die Abhaltung dieser 
Wahlen in Betracht kommenden Zeitraum auf 
zwei Monate, und zwar von Mitte April bis 
Mitte Juni. 

Der Unterrichts ausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
25. Feber 1975 in Verhandlung genommen 
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Hofmann-Wellenhol 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
UnterrichtsaussChuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 20. Feber 1975 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Hochschülerschafts
gesetz 1913, BGBl. Nr. 309, geändert wird, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Dr. Frühwirth. Ich erteile dieses. 

Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Frilhwirth (OVP): 
Herr Vorsitzender I Sehr geehrte Frau Mini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Novelle zum Hochschülerschaftsgesetz 
1913 ist sehr kurz; sie besteht praktisch nur 
aus einem Satz. Auch ich werde daher nur 
sehr kurz dazu sprechen, zumal sie ja auf 
einer gemeinsamen Initiative aller drei im 
Parlament vertretenen Parteien beruht. 

Wenn ich mich aber dennoch zum Wort ge
meldet habe, so nicht deshalb, damit die Sit
zung doch noch eine geraume Zeit andauert 
- sie ist ja heute außerordent1idl kurz, was 
an sich erfreulich ist -, sondern vorwiegend 
deshalb, weil dieSies Gesetz wieder einmal 
mehr zeigt, mit wie wenig Sorgfalt und Weit
blick die sozialistische Alleinregierung Geset
zesvorlagen ins Parlament bringt. Kaum hat 
ein Gesetz dieses Haus bei der einen Tür 
verlassen, kommt les bei der anderen schon 
wieder zurück, weil es sich in der Praxis als 
undurchführbar erweist. Das war zuletzt beim 
ORF-Gesetz so, das sehen wir heute beim 
Hochschülerschaftsgesetz, und das werden wir 
demnädlst beim Universitätsorganisations
gesetz edeben. Alles Huschpfuschgesetze ohne 
gründliche Uberlegungen hinsichtlich ihrer 
praktischen Anwendbarkeit. 

Den Vogel abgeschossen hat die Regierung 
aber wohl mit ihrer Vorlage vom 30. Oktober 
1974, wo für eine Änderung der Bundesver
fassung betreffiend das Wahlrecht zum Natio
nalrat und die Wählbarkeit in diesen plädiert 
Wird. 

Hier heißt es, meine Damen und Herren, 
'unter anderem - ich zitiere diesen Satz wört
lieh -: "Wahlberechtigt sind alle Männer und 
Frauen, die im Jahne der Wahl das 19. Lebens
jahr vollenden ... " Ferner: "Wählbar sind 
alle .. " die im Jahre der Wahl das 25. Lebens
jahr vollenden ... " 

In der Praxis beziehungsweise im Klartext 
heißt das nichts anderes, als daß jeweils nur 
ein einziger Geburtsjahrgang wahlberechtigt 
und ein weiterer Geburtsjahrgang wählbar ist. 
Das heißt, die Neunzehnjährigen wählen die 
Fünfundzwanzigjährigen. Na, wenn das, meine 
Damen und Herren, kein Pfusch ist, dann weiß 
ich nicht, was man noch als Pfusch bezeichnen 
kann. 

Ein Hauptschüler würde in einem Schulauf
satz sicherlich ein Nichtgenügend dafür krie
gen. Was die Regierung am 5. Oktober vom 
österreichischen Volk dafür kriegt, das werden 
wir ja rechtzeitig sehen. (Beifall bei der OVP.) 

Anscheinend, meine Damen und Herren, lei
det diese Regierung aber nicht nur unter den 
katastrophalen Staatsschulden, sondern auCh. 
noch unter einer geradezu blinden Reform
wut; sie reformiert in dieser kurzen Galgen
frist, die ihr bi,s zum Abtritt noch zur Ver
fügung steht, alles Mögliche, wenn auch man
ches nur um der Reform willen. 

Dieses Reformstreben macht offensiChtlich 
niCht einmal vor der eigenen Partei halt, denn 
als vor kU1'7Jem die sozialistisChe Parteiführung 
daraufgekommen ist - was übrigens das 
österreichisme Volk schon lange weiß -, daß 
die SPO nicht mehr sozial ist (Zwischenrufe 
bei der SPO), da hat sie, entgegen allen Ver
spredningen, dem "S" in der Parteibezeich
nung einen neuen Begriffsinhalt gegeben 
(Bundesrat Dr. S kot ton: Seien Sie froh, daß 
Sie einen toleranten Vorsitzenden haben! Von 
mir hätten Sie schon lange einen Ruf "Zur 
Sache/" bekommen!), sodaß die SPO jetzt nidlt 
mehr "Sozialistische", sondern "Sesselkleber
partei Osterreidls" heißt. (Zwischenrufe bei 
der SPO.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Die Realität des Lebens ist immer stärker als 
eine fragwürdige Ideologie. Das werden Sie 
spätestens wieder beim Universitätsorganisa
tionsgesetz sehen. Das Hochschülersch.afts
gesetz ist ein Bestandteil der gesamten Hoch.
schulreform. (Bundesrat Dr. Hilde Ha w 1 i
e e k: Zu dem sprechen Sie ja nichtI) 

Genauso ist es --'- ich rede ja schon davon -
beim § 15 des Hochschülerschaftsgesetzes, der 
sich praktisch. als undurchführbar erwiesen hat. 
Man hätte damals mit etwas mehr Sorgfalt 
und ohne viel Phantasie erkennen können, 
daß der Termin für die Hochschülerschaftswah
len nicht passend festgelegt wurde, das heißt, 
daß die Frist, in welcher der Termin festzu
legen ist, einfaCh zu knapp ist. 

Meine Damen und Herren I Es ist bekannt, 
daß es jedes Jahr im Monat Mai viele Feier-

339. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



10732 Bundesrat - 339. Sitll'ung -'- 27. Feber 1975 
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tage gibt. Man hätte das bereits im Jahre 
1913, als man das Hodtschülerschaftsgesetz 
eingebracht hat, wissen müssen. Im Mai er
geben sich für Wahlen, die für zwei Tage 
anzuberaumen sind, immer ungünstige Kon
stellationen. Daran besteht überhaupt kein 
Zweifel. 

Bedauerlidt, ich möchte sagen, geradezu gro
tesk ist auch, daß ein Zusatzantrag der OVP 
auf Einführung der Briefwahl bei den Hoch
schülersdtaftswahlen, der sich noch dazu streng 
an den Text der seinerzeitigen Regierungsvor
lage gehalten hat, nicht die Mehrheit gefun
den hat und von der Sozialistischen Partei 
abgelehnt wurde. 

Die Briefwahl war ja bekanntlich nicht nur 
in der Reg~erungsvorlage zum Hochschüler
schaftsgesetz 1913 enthalten, sondern wurde 
auch von Frau Minister Firnberg nicht nur 
im Ministerrat, sondern oft auch gegenüber 
der Offentlimkeit vertreten. Plötzlich erfolgte 
dann die Kehrtwendung, und es kam zur tragi
komischen Situation, daß die OVP dte Regie
rungsvorlage gegenüber der Regierungspartei 
und der Ressortleiterin vertreten mußte. (Bun
desrat Wall y: Eine Verkehrtwendung!) 
Meinetwegen eine Vierkehrtwendung, Sie 
können's nennen, wie Sie wollen. (Heiterkeit 
bei der SPO.) 

Tatsadle ist, daß in dieser Partei offenbar 
ein völliges Durcheinander herrscht, sodaß die 
Linkie nicht mehr weiß, was die ganz Linke 
will. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Mit dieser Novelle wird durch eine gemein
same Initiative aller Parteien der Lapsus be
hoben/ ohne daß größerer Schaden lentstan
den ist. Wir begrüßen diese konstruktive Zu
sammenarbeit und würden uns eine solche 
auch bei der Behandlung der gesamten Hoch
sdlulreform sehr wünschen. 

Lassen Sie daher, meine Damen und Herren 
- das gilt jetzt für die gesamte SPO -, die 
paar Jusos, die Sie noch haben, links liegen 
(Heiterkeit bei der SPO) und machen Sie es 
bei der Hochschulreform genauso, wie Sie !eS 

bei der Wahlrechtsreform machen: Lehnen Sie 
die eigene Regierungsvorlage ab beziehungs
weise lassen Sie diese kompLexe Materie bis 
nach den Wahlen liegen, damit dann in Ruhe 
ein gemeinsamer Konsens gefunden werden 
kann. (Bundesrat Dr. S kot ton: Er hat ge
sagt, er redet nicht lange!) 

Sie haben schon öfters länger geredet, Herr 
Kollege Skotton. (Bundesrat Dr. S kot ton: 
Aber nicht zu einem Satz! - Heiterkeit bei 

der SPO.) Da Sie offenbar audl zu den Alt
jusos - unter Anführungszeichen - gehören, 
die für eine Universitäts reform plädieren, die 
keine ist, möchte ich gerade Ihnen noch ein 
paar Worte zur gesamten Hochschulreform 
sagen. (Bundesrat Dr. S kot ton: In der Hoch
schulreformkommission waren gerade Sie tür 
alle Vorschläge!) Ich war nicht für alle Vor
schläge, das können Sie mir nicht nadlweisen, 
das müssen Sie mir erst aus den Protokollen 
aufzeigen I 

Frau Minister, eine Bitte! Es ist Ihnen be
kannt, daß die Hochschulprofessoren eine Pe
tition ans Parlament gerichtet haben. Sie 
wurde nicht nur allen Nationalratsabgeord
neben, sondern auch den Bundesratsabgeord
neten überreicht. Es kommt darin mehrfadl, 
deutlich und exakt zum Ausdruck, daß die 
vorliegende Regierungsvorlage für die Hoch
schulreform in dieser Form unbrauchbar ist. 
Damit wird die Hochschule offensichtlich nicht 
reformiert, sondern deformiert. 

Frau Minister! Ich spreche Sie jetzt per
sönlich an: Es tut mir ja leid, Frau Minister, 
daß Sie offensichtlich bei dieser ganzen Hoch
schulreform unter den Druck einiger - ich 
möchte nochmals sagen - Alt jusos geraten 
sind, denn ich weiß, daß Sie persönlich immer 
den Konsens gesucht und meist mit Erfolg 
auch gefunden haben. 

Es ist übrigens ein ungeschriebenes Gesetz 
in der Zweiten Republik, daß bisher alle 
Unterrichts- und Hochschulgesetze praktisch 
gemeinsam oder zumindest mit Zustimmung 
der beiden großen Parteien v.erabschiedet 
wurden, damit diese Materie, die ja sehr 
langfristig wirksam wird, nicht von Zufällig
keiten und Mehrheitsverhältnissen im Parla
ment abhängt. 

Ich glaube daher, an Sie appellieren zu 
müssen: Denken Sile etwa an die vergangenen 
Wahlen. Sie haben ja erlebt, meine Damen 
und Herren von der linken Reidlshälfte, wie 
Ihnen der ORF-Oberhammer in der Steier
mark und in Vorarlberg auf den Kopf gefal
len ist. 

Ich darf Sile daran erinnern, was der stei
rische Landeshauptmannstellvertreter Seba
stian bei der sozialistischen Klausurtagung in 
Innsbruck gesagt hat. (Bundesrat Dr. S k 0 t
ton: Hat der etwas zum Hochschülerschafts
gesetz gesagt?) Ja, zur Hochschulreform. Zur 
Hochschulreform hat er gesagt, daß das UOG 
mit ein Grund für die Niederlage in der Steier
mark war. Das hat der Landeshauptmannstell
vertreter gesagt, 
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Und genauso, meine Damen und Herren, 

werden Sie am S. Oktober einen Denkzettel 
all jener kriegen, die mit dieser Hochschul
reform unzufrieden sind. Das sind nicht 
wenige, denn gerade die Universitätsangehö
rigen in den Landeshauptstädten sind wichtige 
Multiplikatoren und Meinungsmacher. (Bun
desrat S chi pan i: Besonders die außer
ordentlichen Professoren!) 

Das sind nicht nur Professoren, das sind 
genauso Assistenten, Studenten und sonstige 
Universitätsangehörige. Sie finden ja keine 
einzige Gruppe, die mit diesem Gesetz Fneude 
hat. Nennen Sie mir bitte eine Gruppe, die 
mit dieser Vorlage zufriedengestellt werden 
kann. (Bundesrat Sc hip an i: Sie sind der 
erste!) Es gibt keine einzige Gruppel Alle 
lehnen das ab, vielleicht aus verschiedenen 
Motivationen, das gebe ich gerne zu, aber 
es gibt keine Gruppe, die dieser Vorlage zu
stimmt. 

Meine Damen und Herrenl Frau Minister! 
Ich glaube, hier namens aller Hochschullehrer 
zu sprechen. (Zwischenrufe.) Ich betone noch
mals, ;es tut mir leid, Frau Minister, daß Sie 
unter Druck gesetzt wurden, weil ich Sie tat
sächlich persönlich in aller Stille verehre. (Hei
terkeit bei der SPO.) Ich weiß, daß die Frau 
Minister hier anders denkt als diejenigen, die 
diese Gesetzesvorlage gemacht haben. Ich 
kann die wenigen, die hier maßgeblich mitge
wirkt haben, nur als Alt jusos bezeichnen, denn 
über das Jusostadium sind sie ja an sich 
bereits hinaus. 

Frau Minister! Ich darf an Sie im Interesse 
der Sache und zum Vorteil aller Betroffenen 
appelliJeren: Lassen Sie sich jetzt nicht in eine 
Torschlußpanik. jagen (Heiterkeit bei der 
SPO), und ziehen Sie die Fristsetzung zurück! 
(Neuerliche Heiterkeit.) Ziehen Sie die Frist
setzung im Interesse einer gemeinsamen und 
fruchtbaren Arbeit zum Gedeihen der öster
reldüschen Wissenschaft und Forschung 
zurück! Heben Sie diese Fristsetzung auf und 
überarbeiten Sie gemeinsam mit uns die UOG
Vorlage, damit dann in Ruhe nach den Wahlen 
im Herbst eine vernünftige und für alle brauch
bare und vor allem anwendbare Regierungs
vorlage neu ins Haus kommt. So wie die zur 
Debatte stehende Vorlage zu einer sinnvollen 
Novellierung des Hochschülerschaftsgesetzes 
bei einer gemeinsamen Beschlußfas
sung führt, so sollte auch eine gemeinsame 
Vorlage für diJe gesamte Hochschulreform zu 
einer sinnvollen Hochschulreform insgesamt 
führen. 

Die OVP, meine Damen und Herren, und 
das möchte ich abschließend betonen, stellt 

die Interessen der Wissenschaft und Forschung 
vor parteitaktische Uberlegungen. Sie ist. an 
einem reibungslosen Ablauf des gesamten 
Hochschulbetriebes interessiert, gleichgültig 
ob es sich um den Bereich der HochsdlUllehrer 
oder um den Beneich der Studenten handelt. 
Meine Fraktion wird daher auch dieser Vor
lage, die zwar nur einen geringen Bereich der 
Studenten betrifft, aber immerhin einen Fort
schritt bedeutet, gerne die Zustimmung geben. 
(Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sidl. 
Frau Wissenschaftsminister Dr. Firnberg. Ich. 
erteile es ihr. 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Dr. Hertha Fimberg: Herr Vorsitzen
derl Hoher Bundesrat! Ich darf dem Herrn 
Bundesrat Professor Frühwirth vielleicht erst 
einmal mitteilen, daß seine Rede so etwas: 
wie ein Bumerang für alle von uns sein kann. 

Wenn er sagt, die sozialistische Bundes
regierung habe diese kleine Novellierung und 
dieses österreichische Hochschülerschaftsgesetz 
schlampig ausgearbeitet, mit wenig Vorsicht, 
weil siJe den Termin nimt bedacht hat, darf 
ich vielleicht doch. darauf aufmerksam machen, 
daß dieser Termin zwar von den Beamten vor
geschlagen und von mir bestätigt wurde, daß· 
aber diese Gesetzesvorlage dann zuerst einmal 
in die Begutachtung gegangen ist. Und diesen 
Termin hat kein Begutachter, auch nicht die 
Studenten oder die Rektorenkonferenz oder 
der Professorenverband und auch nicht der 
Assistentenverband, also niemand beanstan
det. Die'! Gesetzentwurf passierte dann den 
Ausschuß des Nationalrates - auch. dort hat 
es niemand bemerkt - und sch.ließlich den 
Nationalrat; auch dort ist es niemandem auf-
gefallen. Er passierte schließlich den Ausschuß 
des Bundesrates; auch hier ist kein Wort 
darüber gefallen, daß der Termin vielleicht 
nicht in Ordnung wäDe. Und er hat schließlich 
den Bundesrat passiert und ist auch hier nicht 
beanstandet worden. 

Ich möchte also damit sagen, daß der Kalen
der hier einen Streich gespielt hat, an den 
niemand gedacht hq.t, und daß es nicht eine 
zu geringe Sorgfalt der Bundesregierung oder 
des zuständigen Ressortministers war, sondern 
daß solche Dinge eben passieren können. Es 
ist ja auch keine Katastrophe. Es ist durch 
eine kleine Novelle einstimmig von allen kor
rigiert worden. 

Ich darf Ihnen aber vielleicht, Herr Bundes-
rat, weil Sie noch verschiedene andere Pro
bleme, . die durchaus nicht hierhergehört 
haben, angeschnitten haben, nur eine ganz 
kurze Antwort auf das geben, was unmittel-· 
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Bundesminister Dr. Hertha Firnberg 
bar mich betrifft. Ich glaube ja nicht, daß die 
Frage der Briefwahl hier tatsächlich anläßlich 
der Hochschülerschaftswahlen gelöst werden 
sollte. Hochschülerschaftswahlen sind für die 
ganze Hocbschülerschaft ein Unternehmen 
sonderlicher Art und auf die Allgemeinheit 
nicht ganz einfach zu übertragen. Die Frage 
der Briefwahl muß anderswo debattiert und 
gelöst werden, nicht hier, meine ich. Und ich 
gebe gerne zu, daß ich meine Auffassung hier 
geändert habe. Ich habe mich durCh Argu
mente und durch Erfahrung belehren lassen, 
daß eine Briefwahl bei Hochschülerschaftswah
len aus vielen Gründen, die ich hier nicht 
anführen will und anführen kann, nicht ange
bracht ist. 

Ich möchte Sie, Herr Bundesrat Professor 
Frühwirth, doch darauf aufmerksam machen, 
daß auch Sie Ihre Auffassungen des öfteren 

von zwei Punkten - ich gebe zu, zwei wiCh
tigen Punkten - beide große Parteien über 
das UOG einig sind. Ich kann nur der Hoff
nung Ausdruck geben, daß es möglich ist, sich 
auch in diesen beiden Punkten noch zu 'eini
gen. So katastrophal, wie Sie es schildern, 
kann diese vorgeschlagene Hochschulreform 
gar niCht sein, wenn auch Ihre Partei, von der 
Sie selber sagen, daß für sie Hochschulfragen 
so wie für meine Partei von ganz großer Be
deutung und Wichtigkeit sind, bis auf zwei 
Punkte der Vorlage zustimmen kann. (Beifall 
bei der SPO.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

geändert haben. Wenn ich überlege, wie Sie Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
sich noch als Assistentenvertreter in der Hoch- gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 
schulreformkommission in den Fragen der 
Hochschulreform geäußert haben und wie Sie 'Wir kommen zur Abstimmung. 
jetzt sprechen, so ist diese Meinungsänderung 
in ihrer Größenordnung und in ihrer Qualität Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
viel beachtlicher als meine Einstellung zur Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Briefwa.hl. (Beifall bei der SPO.) Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er-

heben. 

Ich darf vielleicht sagen, daß ich nicht unter 
Druck stehe. Ich habe WIeder eine Torschluß
panik noch stehe ich unter dem Druck von 
Alt- oder Jungjusos. Ich bin niemals einem 
Druck gewichen. Das, dürften Sie wissen, ge
hört zu meinen Eigenheiten. Ich weiche aber 
in dieser Frage auch nicht dem Druck einer 
so wortmäChtigen und lautstarken Gruppe, wie 
es die Professoren sind. (Beifall bei der SPO.) 
Das ist nicht möglich, denn die Hochschulen 
sind - um ein Wort zu variieren - zu wich
tig, als daß man sie nur den Professoren über
lassen könnte. S~e sind eine Institution der 
Gesellschaft, ihr zur Diensten in der Gegen
wart und noch mehr in der Zukunft, und nicht 
die Professoren und nicht die Assistenten und 
auch niCht die Studenten sind das Ziel der 
Hochschulreform, sondern das Ziel ist eine 
mode rIlle Hochschule, die der Gesellschaft, die 
sie zu erhalten und für die sie zu agieren hat, 
so dienstbar ist und so gestaltet ist, wie die 
Gesellschaft sie braucht. (Beifall bei der SPO.) 
Wir und viele Experten haben an diesem 
Modell sehr lange gearbeitet, und wir glauben, 
daß es das richtige ist. 

Herr Bundesrat Professor Frühwirthl Ich 
lese heute in der Presse, daß Ihr Herr Klub
obmann Professor Koren ausdrücklich betont 
hat, daß die Parteienverhandlungen zwisChen 
SPO und OVP auf diesem Geb~et immerhin 
dazu geführt haben, daß sich mit Ausnahme 

12. Punkt: Wahl der Vertreter Usterreidls in 
die Parlamentarische Versammlung· des 

Europarates 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 12. Punkt 
der Tagesordnung: Wahl der Vertreter Oster
reichs in die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates. 

Osterreich hat Anspruch auf die Entsen
dung von sechs Mitgliedern und sechs Ersatz~ 
mitgliedern. Nach einer Parteienvereinbarung 
entfallen für den kommenden Sitzungs
abschnitt hievon fünf Mitglieder und fünf 
Ersatzmitglieder auf den Nationalrat, ein Mit
glied und ein Ersatzmitglied sind vom Bundes
rat zu wählen. Die Wahl erfolgt für ein Jahr. 

Es liegt mir der Wahlvorschlag vor, als Mit
glied Bundesrat Dr. Heger und als Ersatzmit
glied Bundesrat Dr. Reichi zu nominieren. 

Wird die Durchführung der Wahl mittels 
Stimmzettel und für jeden einzelnen nominier
ten Vertreter gesondert gewünscht? - Dies 
ist nicht der Fall. leb. werde daher die Wahl 
unter einem und durch Handzeichen vorneh
men lassen. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Handzeichen. - Dies ist Stim-
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Vorsitzender 
meneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit 
angenommen. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die Einberufung der nächsten Sitzung des 
Bundesrates wird auf schriftlichem Wege er
folgen. Als Sitzungs termin ist Freitag, der 
4. April 1975, 9 Uhr in Aussicht genommen. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einsprucbsrecht des Bundes
rates unterliegen. Die Ausschußberatungen 
sind für Mittwoch, den 2. April 1975, ab 
16 Uhr vorgesehen. 

Die Sitzung ist g e s chI 0 s sen. 

Schluli der Sitzung: 10 Uhr 45 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei L61 10095 
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